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Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 10. November 2016 folgendes Gesetz 
beschlossen: 

Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohn
raum für das Land Nordrhein-Westfalen 





Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohn
raum für das Land Nordrhein-Westfalen 

Artikel 1 

Das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 772), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
10. April 2014 (GV. NRW. S. 269) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 15 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummern 1 bis 4 werden durch die folgenden Nummern 1 bis 6 ersetzt: 

,,1. 330 Euro für jede häuslich pflegebedürftige Person des Pflegegrades 1; 

2. 665 Euro für jede häuslich pflegebedürftige Person des Pflegegrades 2 oder jede 
schwerbehinderte Person mit einem Grad der Behinderung von 50 bis unter 80; 

3. 1 330 Euro für jede häuslich pflegebedürftige Person des Pflegegrades 3 oder jede 
schwerbehinderte Person mit einem Grad der Behinderung von 80 bis unter 100 oder 
für jede häuslich pflegebedürftige Person des Pflegegrades 1 mit einem Grad der Be
hinderung von unter 80; 

4. 2 100 Euro für jede häuslich pflegebedürftige Person des Pflegegrades 2 oder 3 mit 
einem Grad der Behinderung von unter 80 oder für jede häuslich pflegebedürftige Per
son des Pflegegrades 1 mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 80; 

5. 4 500 Euro für jede häuslich pflegebedürftige Person des Pflegegrades 4 oder jede 
schwerbehinderte Person mit einem Grad der Behinderung von 100 sowie für jede 
häuslich pflegebedürftige Person der Pflegegrade 2 oder 3 mit einem Grad der Behin
derung von wenigstens 80; 

6. 5 830 Euro für jede häuslich pflegebedürftige Person des Pflegegrades 5 sowie für 
jede häuslich pflegebedürftige Person des Pflegegrades 4 mit einem Grad der Behin
derung von wenigstens 80;". 

b) Die bisherigen Nummern 5 bis 8 werden die Nummern 7 bis 10. 

2. § 36 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 35 Absatz 1 Satz 3 bis 7 ist entsprechend anzuwenden." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

Düsseldorf, den 10. November 2016 

Carina Gödecke 
Präsidentin 


